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DerVerfassungsgerichtshofweist die AnfechtungdesBodenwertabgabege-¬
setzes wegen Verfas sungswidrigkeit zurück .

Ein in Oberösterreich wohnhaftes Ehepaar besitzt in Wien in der
Josefstadt ein Hausmit einemdazugehörigen293 Geviertmeter grossenGarten .
Die Hausbesitzer suchten beim Magistrat um Befreiung ihres Hausgartens von

der Bodenwertabgabe von unverbauten Grundflächen an .Das Ansuchen wurde vom

Magistrat abgewiesenund die Partei aufgefordert ,die Selbsteinschätzungein - ¬
zubringen und die Abgabeeinzuzahlen . DerBescheid des Magistrates enthielt
die Belehrung ,dass gegen diese Entscheidung ein abgesondertes Rechtsmittel

nicht zustehe .Eine Berufungdagegenkönnevielmehrerst zugleich mit einerBe
rufung gegen den seinerzeit zuzustellenden Zahlungsauftrag ergriffen werden .
Die Hausbesitzer brachten gegen diesen Bescheid die Beschwerde beim Verfas - ¬

sungsgerichtshof ein .In der Beschwerdewurde Verletzung desverfassungsmässig

gewährleisteten Eigentumsrechtes durch den Bescheid desMagistratesbehaup¬
tet ,weil das Gesetz über die Bodenwertabgabe verfassungswidrig sei .

Der Verfassungsgerichtshof hat heute das Erkenntnis über diese Be¬
schwerde verkündigt .Die Beschwerdewurdezurückgewiesen .In der Begründungführ
te derVerfassungsgerichtshofaus ,dasseineBeschwerdenachArtikelllhdes
Bundes - Verfassungsgesetzes erst nach Erschöpfung des administrativen Instan¬
zenzuges innerhalb vier Wochen nach Zustellung des Bescheides der letzten In¬

stanz eingebracht werden könne .Die Rechtsmittelbelehrung in demangefochtenen

Bescheiddes Magistrates ,dass ein abgesondertesRechtsmittelnichtzustehe ,
entspreche den Wiener landesgesetzlichen Bestimmungen über die Abgabenberu¬
fungskommission . Daalso gegen diesen Bescheid noch ein Rechtsmittel zustehe ,

sei der Instanzenzug nicht erschöpft ,weshalb die Voraussetzungen des Artikels

1 des Bundes - Verfassungsgesetzes nicht gegebenseien .Soweit der Beschwerde¬

führer seine Beschwerde gegen die Verfügung im angefochtenen Bescheid ,dass er

die Selbsteinschätzung einzubringen und die Abgabe einzuzahlen habe ,ausge¬
dehnt habe ,fehle ihm hiezu nach den Artikeln 139 und 1lo des Bundes - Verfassur
gesetzes zur Anfechtung des Bodenwertabgabegesetzes wegen Verfassungswidrig¬

- - - keitdieAktivlegitimation .
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DieGemeindebeiträgefürWohnhausreparaturen .
Bekanntlich gewährt die GemeindeWienauf Grund eines Ge¬

meinderatsbeschlussesunter bestimmtenVoraussetzungensolchenMietparteien ,
deren Mietzinsdas Viertausendfachedes Friedenszinsesübersteigt ,Zinszu-¬
schüsse .Zur Begutachtungder Ansuchenumdiese Zuschüssehat derGemeinderat
einen Beirat eingesetzt ,der kürzlich seine 27 . Sitzung abgehalten hat .Indie - ¬

serSitzungwurdendieAnsuchenvon675Parteienin 15Häusernbehandeltund
Mietzinsbeiträge im Betrage von monatlich 13,190 Schilling genehmigt .Diese
Beitrage erfordern einen Gesamtaufwandvon 86 . 657Schilling .Ferner hat der
Beirat dem Amtrage des Magistrates ,13 Parteien in 3 Häusern die bisher ge - ¬

währten Beiträge noch ein weiteres Jahr,bis zum31 .Juli 1931 ,zugewähren ,
zugestimmt .Insgesamt hat der Beirat bisher die Ansuchen von 15 . 038Parteien

in . 710Häusernerledigt .DieGesamtsummeder Mietzinszuschüssebeträgtbis -¬
nunmonatlich75 . 994Schilling ,der Gesamtaufwandüberhaupt708 . 703Schilling .

.

ErmässigungderFleischbeschaugebühren.
Fürdie Zeitvom1 .bis 30. November1930beträgtdieGrund-¬

gebührfür die VornahmeamtlicherUntersuchungenvonViehundFleisch . 78
Schilling .Die gleiche Grundgebührist auch für die tierärztliche Untersu¬

chungvonTieren ,die in einerWienerEisenbahn-oderSchiffstationein - undaus
geladenwerden ,festgesetztworden,

Diätkursan der Koch- undHaushaltungsschuleder StadtWien.
An der Koch - undHaushaltungsschule der Stadt Wien ,Mariahilf

Brückengasse3,wirdein Diätkursveranstaltet,deram11. Novemberbeginnt .Der
KurswirdsechsAbendeumfassen .Auskünfteerteilt die Koch- undHaushaltungs-¬
schulederStadtWien ,TelefonB25- -19.

FührungimGesellschafts-undWirtschaftsmuseum .
Morgen,Freitag ,findetum6 UhrabendsimGesellschafts¬

undWirtschaftsmuseuminWien,NeuesRathaus,EingangRathausplatz,beifrei
omEintritt eine allgemeineFührungstatt .
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